
Bebauungsplan "Steimker Berg, 1. Änderung"
 im Stadtteil Steimker Berg

erneute Öffentliche Auslegung gem. § 3(2)
in Verbindung mit § 4a Baugesetzbuch (BauGB)

Lageplan

Ziele und Zwecke der Planung

Quellen:
Orthophotomosaik der Stadt Wolfsburg, 21-2 Geoinformation und Geodatenanalyse, 2020
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen © 2023

Der erste Bebauungsplan Steimker Berg erlangte am 28.10.1965 Rechtskraft. In den Jahren 1977 und 1985 wurde der Bebauungsplan
mit ÖBV überarbeitet und neu aufgestellt. Seit dem 15.08.1990 ist der Bebauungsplan mit ÖBV in der jetzigen Fassung
rechtsverbindlich. Der Charakter des »Steimker Berg« als Denkmal ist durch den Erlass einer Erhaltungssatzung am 28.03.1985
unterstrichen worden.
Die Stadt Wolfsburg hat im Jahr 2003 begonnen, die Öffentlichkeit frühzeitig und intensiv zur 1. Änderung des Bebauungsplanes
„Steimker Berg“ zu beteiligen. Ab 2003 wurden verschiedene Workshops für die Bewohner des Steimker Berges durchgeführt. Im Jahr
2010 wurde der Beirat „Steimker Berg“ gegründet zur konkreten Erarbeitung der Gestaltungsleitlinien, der sogenannten „Fibel“
Steimker Berg, als wesentliche Grundlage für die Änderung des Bebauungsplanes gegründet. Diese Fibel wurde Ende 2012 vom
Beirat verabschiedet.

Die Änderung des Bebauungsplans Steimker Berg hat das Ziel, das Wohngebiet städtebaulich im
Zusammenwirken mit dem Denkmalschutz neu zu ordnen.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

    Denkmalgerechte Erweiterung der Wohnbebauung

    Denkmalgerechte Erweiterung des ansässigen Hotels

    Ordnung von Vermietungen, die unter die Begrifflichkeit der Boardingnutzung fallen

   Neuordnung von Stellplätzen auf privaten Grundstücken

   Überarbeitung der Gestaltungssatzung (ÖBV - örtliche Bauvorschrift)


